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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Gebert und Genossen vom 24.9.1993, 
-1 . 

Zl. 5357/J-NR/1993 "Anerkennung der Berufe 
"Flugbegleiter" und "Flugabfertiger" 

Zu Frage 1, 2, 3 und 4: 

S'/61 lAB 

1993 -11- 18 

zu 5.JJ-'/J 

"Sehr. geehrter Herr Bundesminister l wie ste71en sich aus Sicht 
Ihres Ressorts die Qua7ifikation der Leistungen und die Anforde
rurygen an F7ugbeg7eiter a7s auch F7ugabfertiger dar? 

Werden von Ihrer Seite Verhandlungen über die Anerkennung dieser 
bei den Berufe geführt? 

Welche Anstrengungen werden überhaupt innerhalb Ihres Ressorts 
für die Verwirklichung dieser Zie7e getan? 

Kann aus Ihrer Sicht in nächster Zukunft mit einer Verwirkli
chung dieser Berufsb i 7 der gerechnet werden?" 

In Ihren Fragen kommt der Wunsch nach einer internationalen 

Lizenzierung der Flugbegleiter zum Ausdruck. Dazu darf ich be

merken, daß die Flugbegleiter bereits im Jahr 1982 die Ausste7-

lung eines Zivilluftfahrtpersona7ausweises forderten und wegen 

Nichtausstellung eines derartigen Ausweises eine Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof einbrachten. Diese wurde (zuständig

keitshalber) vom Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 

24.9.1986, Zl. 86/03/0085 abgewiesen. 

Was die Flugzeugabfertiger betrifft, ist mir bekannt l daß diese 

Tätigkeit in Deutschland als Beruf anerkannt und durch eine 

entsprechende Verordnung des Bundesministers für Bi ldung und 

Wissenschaft (siehe Beilage 1) geregelt ist; vergleichbare Rege

lungen dürfte es nun auf der Ebene schweizerischer Unternehmen 

geben. In österreich gibt es weder den Begriff "Flugzeugabferti

ger", noch ein entsprechendes Berufsbi ld. 
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Gespräche mit Interessenvertretern und mit den Luftbeförderungs

unternehmen werden geführt, die Ausbi ldung wird - so weit für 

die Sicherheit der Luftfahrt relevant - laufend überprüft. Im 

Zivil7uftfahrtbeirat wurde die beiliegende Unterlage (Beilage 2) 

am 15.3.1993 zur Diskussion gestellt, Zustimmung erfolgte jedoch 

keine. Eine rechtsetzende Initiative - die im übrigen in Zusam

menarbeit mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales gesche

hen müßte - ist gegenwärtig wenig zweckmäßig, da jetzt auf in

ternationaler Ebene (Kommission der EG, Joint Aviation Authori

ties) Arbeiten in gleicher Richtung laufen, deren Erg~bnis ab

zuwarten ist. 

Wien, m AT. November 1993 

De Bundesminister 
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VON: TELE ERER )'.7020 

o 

:-J:. 56 - '1'ag der AU5gabe: 80:111, den 17. August 1971 1565 

Vi&1!'Oi'duung 
Ilber die Prühmg zum anell'kilWltlall1 AbscllJBA.6 <GeprMtR' Flogz\2ugabiertJgell' 

Vom lS. AuguSt lun 

. Auf Grund des § "'1 Abs. 2 In Verbindung mit § 46 
'Aba.2 des Berufsbildung9g&gotxeo VOm 1~. Auguat 

, 1969 (BGBI. X S. 1112), dClf %Uleti:t durch f 24 dGa 
Gssetz&1I vom 2<1. August 1916 (BGBI. I S. '2525) 
·~9d.nd1Srt worden ist, und UDtor Bor1ldulir;hUgung d010 

. Q 28 deli Auablldu.Ilgsple.tu6rd&rungllge!!etzea vom 
7. September 1916 (BOBI. I S. 2658) wird 1m Bln'Var
nehmen mit d01l Bundesminl$tcrn für Wlrtachaft und 
ror Verltehr verordnat: 

5 1 

lJlti fllor ~(J 
Md lllijl&eAdusWlfJ d~ Ab6ChJlI!lODao 

(t) Zwn Na~'Wei8 von Kenntn.1Uen, Partlgkeltell 
bnd Elfahrungan. dle durdl dIe DaruJUcbo Umsdlulung 
zum Flu~eugabrertig&r erworoGO worden lind. !tann 
die zuständige Stelle PrüfWlQ'en durdllühren. Dur~ 
die Ptüfuny ist fesUmwllen, ob der Prü.hulgsieil
nehme! die notwendigen Ketlc.tnluull und !=ertigkel-

. len J11r dIe Tätigkeiten eineo Flugzmlga.bfertlgm bat. 

(2) DIe erfolgreldl abgelegte P:üfung führt zw:n 
!Lilerkanntac Absc:hlu.6 GepnHtsr Flugzeugabfertiger. 

G 2 
;t1lil2loßWlIVO wOl'eruDDebllmiJell 

. (1) Zur . .Prilfung i5t ZUZuJlWll?11. wer 

i. 4lImlfi Absdllußprilfung in emel2l anerkannten AUII

bIldungsberuf und eIne mindesteM drefjährige 
BeruIßpiams oder 

2. eine vierJä.b..ric]0 Beruf9prax111 
nacM.,ei,l Die BSnlfspraxls 1m Sinnl!l des Sat2!llIs 1 
~W] in Tßtlcrhltp.n auf Plughfifem IIbl1clciDtet ßQffi. 
die der beruflidlen U:nschulung zum Geprüften Flugo 

&eugabfertigor dienlich o1nd. 
.'\ . 

12) Solaaten auf Z~H und ehQIlUkUgs Solda.ten sind 
zur Prüfung auzwa§6en, WQM der Bundeaxnill15ter 

J der Vrarte1diqung oder die von im belltUnmte Stelle 
~; .' be~dle1nigt, daß der Bewerb~ Kenntnisse und Per. 
"" > tigh:eiton Ql"WO~ben hat, welche die ZtdauWlI1 zur j:. ,!rrtll\mg' r~tfenigfiln. 
.~ • (3) Zur Prüfung kann auch zuqell1&sen warden. 
:1. wer durch Vorl&gm von ZeugrUoGen oder Buf andere 
~,. Weise g16ubb.att ma.cht, daß er K/lItlntnillll'l, Pertig-
~'. koUen und RrfahrunglOln ArwOJbOJ& laßt, die (Ue Zulas-
t;. .ut:mfJ. zur Prüfung rec:htl~rt1gen. 
'r .... : ... }5 

.t.' ... 
',. "' .. 
:j' 

§ 3 

(1) Die Prüfung glloder~ ahn in 
1. eil1lm fachpnilitigdlen Teil und 
2; eloall fachtheoretilld:len Teil. 

(:2) DJo l?riifung~teiIe können in beliebiger Relbeo
&olge au vel'ilCDl~den6n PrüfungßWm.iul»n geprillt 
':1lilIuen, dabei 1st mit dam. leuten Pr\UuogliteU l!pä. 
telltQM'14l1n Jahr nad::! dem erstoo. Ptüfungstsg dae 
OOre1ts abgellilgten Prulungillteile au beginnen. 

~
{.. - ' . .. 

§ .<\ 

Poc:hprakUoc:hC'M Teil 

(1) 1m 1achpraktismV:ln T&ll lot in folgenden 
PQc:hem zu prü~en: 

I. EUlw&ls8n Md Sl.c.Uern von Luftfahrzeugen. 
2. AbfertilJWlq VOll Luftfa.brzeugeD, 
3. Umgang mit deo fiir die Abfertigung· .... on l.\ift

fahrzl!ugeIl orforderUdlen Ceräten und Pahneu· 
gl!ln, 

,g •. G0pädtabllllrt1gung, 
. 5. Pradlt· und Pol!tabfertlgung. 

(2) Im Prüfungsfach RE!1nwei,en und S1ätem von 
LUftfahneugon" !tömwn gaprUtt warden: 

1. Leiten von Luftfahrzeugen 2U.l' Vorfeldpo51tlon, 
2. EÜlweIs8n von Luftfahrzeugen auf die Vorfeld

position, 
3. Anbringen und iintfomen von Sicherungavorrhh

tungen, 
4. Aufstell0t\ von POSitionslampen bol NadJt. 

(3).lm Priüungs!adl .Abfertigung von luftfahr
:zetlgGlD# kölIDen geprüft werden: 

1. Bo- und BnUudl!lX1 VOn Qep!ith, Pracht, BelfTad\t, 
.Poat und BaJ.la.gt, 

. a. Simem und Entsichern del' ladung, 

3. Offn@n, Aboidlem und SdiliQ.6en der Ladelu.ken. 
<l Umrüsten von Luftfahrzsllgen, 

5. .Verso~g mit AuBenbordstrom und Drudtluft. 

6. Friscl!..wasserver· und Abwaasetenl.llorqung, 
7. KlimattSlie~IMJ Q,<lr; l.ßctftrllutite. 
8. Caterlng. 

({,t-lln.,Prüfungsfadl. _Umgang mit den für die Ab· 
{Illrtlgung von Luftfanneugen etforderllc:ben Oerllen 
und Pa.hneuglau" k.önnen geprüft werrle!ll 

1. Punktion und Wartung: 

'll) Betllen.ung2{lrundsäue für Abfertigungs- und 
Lad~erl.\te. 

b) E!.inBo.t%möglichkMten deal Geräte und Pahr
zQ\!ge. 

c) Pflege dar Gerllte und Pahrzmuge. 
cl) ObQrpri1fen dillf ß~trtebBberl!iitschalt der Ge

räte und Pabneuge, 
e) Erkennen von Störungen urul Schäden an Oe
• räten und Falm:eugGIl, 

2. Bedienung und Pühnmg von fOlgendem Geräten 
und Palm:eul1l!!U 
a) LuNllhrzeugadllePPQl'. 
b) Falm!eug® und Gerät!<l für die BGförc1erung von 

Kranken und BelliodartoD, 

c) 1!''3\1er16s61~\'&te, 

d) Abf~rt1qung89IUäte und oQnstige Einrichtungen 
zum AbfartiglOlll von LuftfahneugGn, 

e) SchneerI1UUlg'QIIUe • 
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Bundesgeset2blatt. Jablgan~ 1917, Teil X 

(5) Im Prlifungs!act\ .Oepäckabtertiqung" können 
g'eprült weid~!l: 

1. Gepäckannahmo: 

B) WIegen defl Gepäcks und Befestigen der Ge· 
p.\dc.anl:äIlger. 

b) Bedienen der Gepäddörc1er(!inridltungen. 
CI Sortieren nQdl Strmdcen, 
dl Belad<!lD. der Gli!päckkarren oder der Container 

einschließlich WIegen, 
el ZU~amln9ust0Uen det GeJ)ädtaüge und Heran

führen iW da\! Luftfahn:eug, 

2. OepäckaU5ga~e: 
a) Be!örder:1 des Cepäcks vom LuftlahnGlug ~\:.m 

Gebäude. 

bJ Beschicken der OepLtc:ltausgabe und Sortier· 
anJsger •. 

cl S1d1sntellen fehlgeleiteter oder nicht· abge
holter Gep&dl.stüdtCl • 

d) Abgabe von Sd1adensmeldungen. 

3. SO:ldfllgepäcit: 
BehIlndein V':m SondergeplitX Unter Berück'ichU
gung cer eJ:tsprechenden VorBchrittl!!n und Ba. 
stimmungen. 

(6) 1m Prülunqnfacb oFrad:~- und P09tabferttgungR 

können geprüft werden: 

•• Anwendung 'Voc Bellürnmungen 1m Luftfrac;M. 
wesen, 

a. Ubemahmo dax abgehenden Fradlt und. Post: ,. 
a) Sortieren Cld Zusammenstellen der Fracht und 

Post. 
bl Beladen von Paletten, ContaInern Dder Tram. 

portwagen und Heranfi!hren an w LUftlahr., 
zeug. ~' 

3, tJbernahme cer ankommenden FracM und P06t: 

al Beladen b®:e!tge~tf)ll~er Fahrzeuge rnI~ Pracht. 
Be1fr~t und Post einllchUQßlith erford~r\ither 
KOIlb'ollvorgänl1li!, 

b) BefötdsZ1& in den fraält- odar POBt'bGretdl das 
Plughafetul, 

c) Sortl0ren, E1nlagtm llnn Ubergabo voa ~aili, 
und Post unter besonderor Borfiwlmtlgung 
der zollpOlötlgeJ\ Güter, 

cl) Abgabe von Sthadensmeldungen. 

-!. GelährUdle Güter und Sonderfrachten: 
Behandeln von 
a) gefährliche!l Gütern und 

b} Sondertrachten, illl3baQond~e von Blumen, 
Obst, Tler(>~, ~idlen, OoldHl.UJuD~en und 
Schworgütern 

unter Berücksichtigung der entsprecnendWl Vor
llcbtlCten und Bestimmungen. 

nie Prüfung nach Nummer '1. ist unbeschadet des § 6 
in jedem FallQ durch zuführ on. 

(7) DIe Prüfung nach Abaatz I int in Porm Yon 
pralttischmn ArbeitQtl oder Obullgen c1w:dlntCÜhron. 
nie PrJfungsdauer soll IDindestem 4. Jedoth nicht 
mehr al~ 6 Stunden jil prüfungstQnMhm~f tlObagen. 

9 5 
Plllt'lltb~roti!lc:lha Prihmg 

(1) 1m fachtheoretlndten TaU ist In folgencen 
Fächern zu pri\fenl ' 

1. luftrllldltlidle Bestimmungen und ßOn'tige Rege
lungan. 

2. Simerh&!tsbestimmu.ngen, I]nfallverh'Utungs\'or_ 
admften und Umwilltachut2, 

3. arbeitll· und ßo2ialrechtllche BestiDunungell, 
4.. Lu2tfahr2eugltunde. 

(2) Im Prüfungafadl .hütrl9cblllche Bestimmun\Jen 
und IlOMtige RegelungenB lr.önnen. geprüft 'Werden: 

1. Sprachfunltverkehr am Boden, 

2. Abldlmmgen und Fadlbegriffe im Luftverkehr, 

3. VerkehI1lgeogrofio. 

4. FlughafenolganbaUon, 

5. Flugbaienlageplan, 
6. Flughafanbenutzungsordnung, 

7. Bestimmungen und Regoln dei ~ahrverkehrl ln
nGthalb deo Flughafengelllnc1es. 

9. Abfextigungsvertrllge. 

(3) Im Prüfun!J&flldl .Slcherhaltsbestimmungan. 
UAfallvetbütutlgILvoriGnifien ull<l tJmweltschutt" 
!tOnnolll1epriift 'Werden: 

J. mille ,Hilfe, 
2. Rettungswesen, Katag~rophe:lSc:butt, 
3. Arbeitl1lldlutnom:briften, 
~. Umw~ltBdlutzbe&ti!llDlungen, 

5. UnfallverhütungavorGchrlften der Berufs gen 0lJ

senscbaftsn. 

6. Gefälulicha Güter, 

7. Verordnung übar brsnnbare PlÜJsigkaiten vom 
18. Februar 19&0 (HaBt I S. 83) in der jeweils 
geltenden FG.!!ung, 

8. Neufauung drer Vl1lrordnunq 11blllr gefährliche 
Atbeitutotfe' (Arbl'lltnttoff'Jarol'dnung) in der 
Pmnung rler BoltCUU!.tm~\mg ~um ß. Septemoer 
1975 in der joweila geltenden Fasllung. 

9. Bestimmungen über den ansatz von Feuerlö;d\
geräten. 

10. S!cherbeitssbstlolnde. 

11. LadElCilnwsisungen und Vorschrlftell\ dar Luftfahrt-
untl:lmehmen. 

12. BodenbGl&3tbarheit, 

13. G8w.!dlUV'ärt~llun9', 
14. Melden von Scilliden und bClGond&ren Vorkomm' 

niSIWl. 

(4) Im Prüfungufach .arbaits- und Qczlalrechtlicte 
Belilt1mmungan' können fjGprlm werden: 

Grundkenntn!sllQ d~ Arbeits· und Sozialrechts. 
h:Uibanondaira de$ Ar))eitavertragllfecbtlJ, deli Be
tnebQVerfa.~sunga. und TarUvarUsqsrecbtBt dell 
SOzi&.1verlllcharuo\1Oredll\J DOwie Orundkennlnlue 
den ~rulsbildunq\lrecbto. 
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(5) 1m Prülungllach .Luf~ahrzeugkunde· k6nneA 
geprüft werden: 

J. BeBonderhelterl der auf deutsd:len Flughäfan ver· 
kehrenden Luftfahrzeuge. 

2. prinzipielle Anordnung der Laderaume, der Not· 
ausutiege und der VeraorgungsanSdl.!üsse. 

(6) Die Prüfung nach Absatz 1 ist achrlftUd\ durch· 
zUfG.hren. Sie besteht je PrU1unqltach AUI& etner uno 
ter AufllidJt anzufertigenden Arbeit von JA der Regel 
1 Stundo DauQl'. Wird cU. Bdlrll'tl!che Pr.lfung pro
gra:nmiert durdlgeführt. 50 kann die Dauer der 
sdlriftlichen Prüfung entsprechend gekünt werden. 

(?) Die schrifilidJe Priif'J.ng kanl1 aui Antrag des 
PrüfungsteJ1nehmers odar nach ~rmeBSel1 des Prü· 
fUngnussdlusses duräl eine mür.dlic:he Prüfung mit 
einer Prüfungadauer von In du Regel 10 Minuten 
Je Prüfungsfach und PrüIuogstellnehmer ergä:lzi wer· 
den. 

§ 6 

AnredmllDIJ anderer Pr11fungslebtungell 

Von.der Ablagur.g der PIÜ!ung 1m iachprakt1sdlen 
Teil werden Quf Antf&g freigestellt, 

3. Soldaten und ehemalige Soldaten, dia in der Bun· 
deDw!/Inr die Prüfung ab 1. Lufttransport'oeubei. 
ter m.tt Srfolg abgeleqt und mindestens 1 Jahr 
dieSel Tätigkeit &usgeQbt haben. 

2. Prüfun~steilnehmer, c11e vor aineI zustindJ;en 
Ste1la, gm0I öffentliche.'l oder stutllch anerkarm
ten Bfldullglleinricbtung oder einem staatllc:bell 
Prüfun~flaWUlchuB eine den AIl10rderungen des f" 
"nteprechenclo Prüfung l:Ie.tanaen habe:\ Wld 

3. PrütungsteUnehmer, die vor InkrafUreten dieser 
Verordnung vor einem Prüfungs&ussc:huA eines 
mlandisdlen internationalen VerkehrsflughcaI~ 
eine rlughafemachl1rbeit8rprüfung bestanden ha
ben, deren Anforderungen im wesentlichen den 
Anto'!'derungen dei. • " entsprechen; der Prli
fungstellnehmer muß außerdem die letzten :2 Jahr. 
vor lklginn der Pri1fu.'lg nadt die.er Verordnunq 
die nUgkeiten eme, Flugzeugabfertlgars ausqe-

_4 üpL haben. 

\ DJe Frei'teIJung naeb Sab 1 Nt.3 1st nur innerhalb 
von 3 Jahren nach Inkrafrtteten dieser Verordnung 
ZUläsSig. 

Bonn, den 15. August 1977 

§ 1 
BelJtabara der PrtlfUD, 

tS67 

(1) Die beiden TeUe <ier Prüfung slncl gesondert 
zu bewerten. Für jeden Teil der Prüfung iat ain. 
Note all arithmetisch.. Mittel aus den LeiStungen 
dar einzelnan PrüfuDgafich.r zu bilc1en. Dabei sind 
Sm lamtheoreU.dum Ten die Noten filr dJe schrift. 
licbeJl und mflndl1c:hen PrQfunl1s1el.tunoen in einem 
PrüfuDgsfach ,u einer Not. zu,ammen,wassenl die 
.duiltJicben Prüfung.leistungen haben cu gleime 
Gewidlt wie die mÜDdlidlen Prüfungsleistungan. 

(2) I>ie Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungs
teilnehmer In jedem deI belden PrüfungsteUe minde
.tens ausreidJende Leistungen erbracht hllt. 

(3) Ubor du i3astah8.l1 der Prllfung ist ein Zeugnis 
gemäß Anlage 1 a.uszusteUen. Auf Antrag des Prü· 
fung,teUnehmen ilt ein Zeugnis gemäß AnLage 2 
auazuBtß1lan, aus dem die In den einzelnen Prü
fUngafic:hern erzielten Noten hervorgehen müssen. 
Im Polle der Frel.tellung gemäß , 6 slll4 Ort und 
Datum sowie Bezaimnung des Prüfungsgremiums 
der anderweitig Abgelegten PrüfUDg anzugeben. 

, 8 
Wleclerhohmg der ~nlJ 

(I) Eine Prüfung, dia nicbt bestanden ist. kann 
zweimal wiederholt werden. 

(2) Jn dar Wjederbolunglprüfung 1St der Prüfungs
teilnehmer auf Antrag von der PrQfung Ln eLnJemen 
Prülungateilen und PfÜfungafächern zu befreien. 
wenn lein8 leiltungen darin in einer vorangegange. 
nen Prüfung ausgereicht haben und er sfc:t tnne:halb 
TOD 2 Jahren. gerechnet vom Tage der Beendigung 
der nicht " .. tandenen Prllh:ng an. :zur Wieder· 
hl)lung~prüfung anmeldet. 

g 9 
BerUn·K1auae) 

DiCJ& Verorc1Dung gilt nach § 14 des Dritten Ober· 
leltungsgesetzes in Verbindung mit § 112 des Be· 
ruflbildungsge •• tzea aud11m Land BerUn. 

t 10 
Inkrafltretell 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 19n IR 
Kraft. 

,., '. 
Der BUDd •• minhter 

für BilduDg und WiUIDachaft 
Helmut Rohde 
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Berufliche Anerkennung von Flugbegleitern 

1. Seitens verschiedener Interessensvertretungen wurde das 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehrt 
OZB mit der Forderung befaßt, Flugbegle1tern eine rechtli
che Berufsanerkennung zu geben. 

2. Aufgrund der gegenwärtigen rechtlichen Situation gehören 
'Flugbeglei ter gemäß §§ 2"5' ti Lu'ftfahrtgese1:Z nicht zum zi-· 

. .... .' ,..'," 

, ' .. ':: .' 

' ... ~ .. :, ...... : ... :.~.~ ... ·.:·· ... ::'.t··. ; 

vilen tuftfahrtpersonal, was auch. durch die . . . " " 

:. ;.des Verwaltüngsgerichtshof.esbest.ät.i:gt .. Wurde .• · 
. ..::' . ~;:... ". '.;' . .' .; ...... .i'.: .... , ... . :::,'; :-.-.> .. : ....... : .. '.,.~ ..... ; .. :'.:: .. ><:. ... :.... ..' 

Rechtsprechung 
.' . 

3. Ein mögliches Modell für eine Berufsausbildung und 
kennung' geht von :fotge~'den, Grundsät~en aus~' 

-aner-

........ 

. '. ';- .. '. .Berei ts. bei.' der' .Aufnahine. .' ·als"· .Fi.ugbeglei tet: müss~n . ver;schie- ". , .. 
. "' .. ,: ··.dene·.· vöra~·~~~t~~gen:· .' (i.~·~b~~~~det~·niittler:e~·'.·'od~r· 'hÖh~'~'~r: . . 

. '.- "' ••• .,.,.· ......•. ;~::t::;_c:~~:~'~~21~;i~~t~~:!';,'~~~s:t~~e •. "·.;:.',;~~~rf1t:h.e; ..•• ·,: ..•... '., .. 
. . ',.,.' ;. ·:·Dilrtach·

L 

ist eine: 'B'asi's~u!;b'i'id~nq ·zu·>.;~bs6i~i~r~n·,···,: di~~> ··.Ü:6h,:'" '.'" 
wie folgt zusammensetzt: 

. .' .... ~: .Theori~.k~~S: . c~~ .... ~.woc~en " . '.' . ,'.....:::. .' ;', .. '''. ' 
'.<' . . .... '-. Prakt.ische Schulung· . als' ~us~~zlich~s:·r-U:tgl.ied d~r·. Cabin. " 
..... : . cr~w.:. ca .. ···.Z.~6c.hen.:.:··'· ".: .. :: .. : .. ;, '. ;";".:, ":':'\'.'" ' .. , .. > ... ,'.,,: ' ...... ;';:':.:''',: ...... ". 

.. . : .. '.' .:: .', ".. . ".' '.' ';. "".:.:. ;" .. ,.' 

- On-the-job-Training als aktives Mitglied der Kabinenbe
satzung: ca. 8 Wochen 

Wissenskomplettierung im Lehrsaal (Hintergrundinformatio

nen über Unternehmen, Flugbetrieb und Service): ca. 1 
Woche 

Nach Abschluß der Basisausbildung wird der Absolvent als 

vollausgebildeter Junior-Flugbegleiter eingesetzt. 
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Nach frühestens 3 Dienstjahren kann eine Diplomprüfung ab

gelegt werden. Sie setzt sich aus einem mündlichen und 

einem schriftlichen Teil zusammen und umfaßt insbesondere 

folgenden Prtifungsstoff: Notfälle, Erste Hilfe, Gastrono

mie, Umgang mit Passagieren, Geographie,. Sprachen, Technik, 
. '. . '. .' '. . . .' 

gesetzliche Vorschriften. 

Nach erfolgreich· abgelegter. .. Prüfurig wird d~r.· ju~io~~Flugbe- .' . 

" . gleiter zum DiPlOmflUgbe~'le.;f..~e·r.·· b~fÖrder-c. . . 

. Zusätzliche Ausbildung~n fhi 'spezielleF~nkii6nen (~~B. 

Schulung) oder: zum Chef.,deCab.ine· sind. möglich •. 
• • ,'_ ,',.. • " ", " I • " " ••• ' ;'.:. ...• ..0' . 

. " ..... . .... ":' --: .. :.~ .,'.::: ......... t':,: :.~.:;·.~i·. :":">::;:: "~",:" I',> .... :.,' .. :.: .... : ... ~ ::".:""" ,<' 
.<. '.4 •. Bevor konlq:'ete .Arb~i·:ten an ·eirier".ÄIiderung.·.d1~.ser .. , ~e.cht.s~ag~. 

. . . . " .' !. '.' .' : ',.: : '. . :.~'. . ....'.. .' .. ':'. .'.' .. ~ .. -'0: .. . :" .' . '. "._ ~ ... :' .' .• ;.: . • R •. • ' ••• ' ." . ". 

-: . .... .. gemeinsainmi·t:dem 'Bundesministerium . für' Arbel t:~. ün(1·:Soz1ales . '. 
, ",., . '" .' ' . . , . ,".. :. : I: . .' . ". ',' ... ' .... . . .. ."" ' ',' " 

....:. . aufg~n9mmen werd~ri> ·w1.rd .diese· Fi;ag~."· i~' :Ziv~lltif:tfah~tbe.i~:: ., 
, ;;·.:.··":·,.:rat·.··z~~ 'Disku~ston: ~~·~te·i·l~t~· .. :·:' ... :- .... ,,'.:":'. ,.·M.· ':,:,:: .. ,.. :":L .', ",':.' .. : ..... ..., .. '" 

'. : '. . '. ". . ' :. . . . " . :~ .' ...... '. -,: .... ,.~.. . .. :~ . " . .'., . ;' "'" '. ..' .. ';" . ", ' .. '" . . ''', . 

.... , . ~. . . 
: . " " " 

. '. . .. 
. ',. " 

.; . 
" ..... , .. ~. " f ...... 

• • • •••• :. ". i' • " '.; 
... " . . . " ~..'. . .... . >:. :. \.' '0\ ••. : •• ',::.:.~:. :. • 

" '. . . . ,.....:' . .'.' , . . .." .. ' ,: :!'. ~ .:;" .'.' '.' ... ', ". 
....... . . ..... 

. ' .. 
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